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Unterrichtung 
 
durch das Kontrollgremium gemäß § 23 VSG NRW  
(Parlamentarisches Kontrollgremium - PKG) 
 
 
 
Jahresbericht 2020 gemäß § 28 VSG NRW 
 
 
Berichtszeitraum ist das Kalenderjahr 2020. Der Verfassungsschutz des Landes Nordrhein-
Westfalen (Abteilung Verfassungsschutz des Ministerium des Innern) hat das Kontrollgremium 
gem. § 23 VSG NRW (Parlamentarisches Kontrollgremium - PKG) umfassend in geheimen 
Sitzungen über die Durchführung berichtspflichtiger Maßnahmen nach § 5 Absatz 2 Nummern 
6, 7 und 10 bis 14 VSG NRW unterrichtet. 
 
 
1.  Maßnahmen 
 
Im Berichtszeitraum 2020 hat der Verfassungsschutz NRW 14 Maßnahmen gemäß § 5 Abs. 2 
Nr. 10 VSG NRW (Abhören und Aufzeichnen der Telekommunikation und Nutzung von Tele-
mediendiensten, Überwachung des Brief- und Postverkehrs) vollzogen, hiervon waren zwölf 
neu angeordnet. Anordnungsgründe waren in sechs Fällen die Beobachtung des Rechtsext-
remismus, in einem Fall die Beobachtung des Linksextremismus, in sechs Fällen die Beobach-
tung des Islamismus und in einem Fall die Beobachtung von sicherheitsgefährdenden oder 
geheimdienstlichen Tätigkeiten für eine fremde Macht. Es gab insgesamt 40 Betroffene. 
 
In zwei der Fälle erfolgten zudem Anordnungen nach § 5 Abs. 2 Nr. 11 VSG NRW (Zugriff auf 
zugangsgesicherte Kommunikationsinhalte im Internet). In einem weiteren der o.g. Fälle der 
Telekommunikationsüberwachung wurde zudem auf der Grundlage von § 5 Abs. 2 Nr. 14 VSG 
NRW die retrograde Anfrage von Telekommunikationsverkehrsdaten angeordnet. In zwei wei-
teren Fällen wurde diese zur Beobachtung von sicherheitsgefährdenden oder geheimdienstli-
chen Tätigkeiten für eine fremde Macht separat angeordnet, es gab drei Betroffene. 
 
In 14 Fällen wurden zudem Maßnahmen gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 12 VSG NRW (IMSI-Catcher 
und/oder Stille SMS) angeordnet. Der IMSI-Catcher wurde in zwei Maßnahmen eingesetzt. 
Darüber hinaus erfolgte in einem weiteren Fall auf der Basis von § 5 Abs. 2 Nr. 12 VSG NRW 
eine separate Anordnung des IMSI-Catchers. Stille SMS wurden im Berichtszeitraum nicht 
versandt. 
 
Des Weiteren wurden im Berichtszeitraum in drei Fällen Maßnahmen nach § 5 Abs. 2 Nr. 13 
VSG NRW (Finanzermittlungen) angeordnet. Anordnungsgründe waren in einem Fall die Be-
obachtung des Linksextremismus, in einem Fall die Beobachtung des Islamismus und in einem 
Fall die Beobachtung von sicherheitsgefährdenden oder geheimdienstlichen Tätigkeiten für 
eine fremde Macht. Es gab insgesamt neun Betroffene. 
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2.  Auskunftsersuchen 
 
Im Berichtszeitraum 2020 hat die nordrhein-westfälische Verfassungsschutzbehörde 440 Aus-
kunftsersuchen von Bürgerinnen und Bürgern beantwortet. Zu 348 Antragstellerinnen 
und -stellern waren keine Daten gespeichert. 68 Personen wurde mitgeteilt, dass über sie Er-
kenntnisse in Bezug auf extremistische Bestrebungen (30 Rechtsextremismus, 34 Linksextre-
mismus, 1 auslandsbezogener Extremismus, 3 Islamismus) vorhanden und gespeichert sind. 
24 weiteren Personen wurde Auskunft über Speicherungen im Rahmen von Mitwirkungsauf-
gaben der Verfassungsschutzbehörden erteilt. 
 
 
3. Bewertung 
 
Der Verfassungsschutz hat von den eingeräumten Rechten – insbesondere von seinen be-
sonderen Auskunfts- und G10-Befugnissen – weiterhin maßvoll Gebrauch gemacht. Die Zahl 
der an den Verfassungsschutz gerichteten Auskunftsersuchen ist im Vergleich zum Vorjahres-
zeitraum weiter angestiegen. Das Ministerium des Innern ist seinen Berichts- und Unterrich-
tungspflichten gegenüber dem Kontrollgremium nach § 23 VSG NRW und der eingesetzten 
G 10-Kommission nachgekommen. Die Landesregierung unterrichtete das PKG umfassend 
über die Tätigkeit der Verfassungsschutzbehörde und ausführlich über Einzelfälle. 
 
Darüber hinaus ist das PKG mit eigenen Einsichts-, Anhörungs- und Zutrittsrechten gegenüber 
der Verfassungsschutzbehörde ausgestattet. Bezüglich der Kontrolle des (besonders grund-
rechtsrelevanten) G 10-Bereichs hat sich das Kontrollgremium auch der G 10-Kommission 
bedient. 
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Vorsitzender 
 


